
 
 
Gewaltmonopol 
 
Gewalt darf – außer in Fällen von 
Notwehr und Nothilfe – ausschließlich 
von den dafür zuständigen staatlichen 
Organen ausgeübt werden. 
 
 

 
 

 
Rechtsstaatlichkeit 
 
Jede/r BürgerIn hat das Recht, die 
Institutionen des Rechtsstaates für die 
legitime Durchsetzung eigener 
Interessen und die Lösung von 
Konflikten zu nutzen. 
 

 

 
Interdependenzen 
 
Alle Mitglieder einer Gemeinschaft 
stehen in gegenseitiger Abhängigkeit 
zueinander. Nachhaltiger Friede ist nur 
möglich durch die Anerkennung von 
Unterschieden bei gleichzeitigem 
Gewaltverzicht. 

 
 

 
Demokratische Partizipation 
 
Demokratisierung bedeutet die 
gleichberechtigte Einbeziehung 
möglichst aller Beteiligten in Prozesse 
der Entscheidungsfindung. 
 
 

 

 
Soziale Gerechtigkeit 
 
Die Gesellschaft schützt ihre Mitglieder 
ausnahmslos vor Armut und 
Diskriminierung jeglicher Art. 
 
 
 

 
 

 
Konfliktkultur 
 
Die Mitglieder einer Gesellschaft sind 
fähig, Konflikte produktiv und 
kompromissorientiert auszutragen. 
 
 
 

 

 

 


